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Vollstreckung - Haftbefehl (§ 913 ZPO) - Beschluß des Landgerichts   
Wuppertal vom 03.10.1984 - 6 T 713/84 
 
Vollstreckung/Haftbefehl (§ 913 ZPO)                                 
§ 765a ZPO; §§ 6, 7 JBeitrO.                                         
Die öffentliche Hand hat bei ihren Vollstreckungen ganz besonders    
das Übermaßverbot zu beachten, so daß eine Haftvollstreckung, die    
den Schuldner wegen einer Forderung von 21,- DM zur                  
Vermögensoffenbarung zwingen soll, abzubrechen ist, wenn sie nicht   
in angemessener Zeit zum Erfolg führt.                               
LG Wuppertal, Beschluß vom 03.10.1984 - 6 T 713/84 -                 
Fundstelle:                                                          
Deutsche Gerichtsvollzieherzeitschrift 1986, Heft 6, Seite 90        
 

 

 


